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Klimaverhandlungen in Durban: Was ist zu erwarten? 

Gernot Klepper, Mojib Latif, Nele Matz-Lück, Sonja Peterson und Wilfried Rickels 

 

Im südafrikanischen Durban verhandeln vom 28. November bis zum 9. Dezember 2011 

die Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention und des Kyoto-Protokolls über die Zu-

kunft des internationalen Klimaschutzes. Ende 2012 läuft die erste Verpflichtungsperi-

ode des Kyoto-Protokolls aus und bislang ist unklar, in welcher Form die internationale 

Emissionskontrolle danach gestaltet wird. Ursprünglich sollten diese Fragen bereits auf 

der Vertragsstaatenkonferenz in Kopenhagen vor zwei Jahren geklärt waren. Aller-

dings waren die Ergebnisse enttäuschend und die Vertragsstaaten konnten sich nur 

darauf einigen, jeden Staat zur Vorlage seiner Pläne für die freiwillige Kontrolle seiner 

Emissionen zu verpflichten. Auf der nachfolgenden Konferenz Ende 2010 in Cancún 

wurde zumindest als gemeinsames Ziel anerkannt, den Anstieg der durchschnittlichen 

Erdtemperatur bis zum Ende des Jahrhunderts auf zwei Grad zu begrenzen (UNFCCC 

2010). Damit akzeptierten die Vertragsstaaten auch indirekt, dass die Treibhausgas-

emissionen in den nächsten Jahrzehnten drastisch gesenkt werden müssen, was ohne 

Beteiligung zumindest der Schwellenländer nicht in dem nötigen Umfang möglich sein 

wird.  

Zwar könnten diese Reduktionsziele auf der Konferenz in Durban theoretisch so-

wohl völkerrechtlich verbindlich festgeschrieben als auch aufgestockt werden. Aber 

selbst wenn es zu diesem unwahrscheinlichen Ergebnis kommt, lassen die Erfahrun-

gen aus den bisherigen langwierigen Ratifizierungsprozessen vermuten, dass es nach 

Auslaufen der ersten Verpflichtungsperiode zu einer zeitlichen Lücke vor dem Inkraft-

treten einer möglichen zweiten Verpflichtungsperiode kommt. Entsprechend bestehen 

große Unsicherheiten über den Fortbestand verschiedener Instrumente zur internatio-

nalen Emissionskontrolle, wie zum Beispiel dem Clean Development Mechanism 

(CDM) und Joint Implementation (JI), die bisher zumindest eine international abge-

stimmte Emissionskontrolle erlauben und zusammen mit dem Europäischen Emis-

sionshandelssystem (ETS) ein Markt für CO2-Emissionen erzeugt hat. Auch wenn die 

Ausgestaltung des Kyoto-Protokolls eine formale Weiterführung dieser Instrumente 

erlaubt (Bodansky 2011), so ist doch unklar, inwieweit von ihnen noch Gebrauch ge-

macht wird, wenn sich die Emissionsgutschriften nicht mehr auf nationale Emissions-

reduktionsverpflichtungen anrechnen lassen. Die mögliche Entwicklung des CO2-Prei-

ses im ETS stimmt da eher skeptisch. 

Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass eine zweite Verpflichtungsperiode oder ein 

Folgeabkommen zum Kyoto-Protokoll in Durban verabschiedet wird, so wird es von 

großer Bedeutung sein, dass die Dringlichkeit einer Übereinkunft von den Vertrags-
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 parteien erkannt wird und Beschlüsse gefasst werden, die eine zügige Umsetzung 

eines Folgeabkommens vorbereiten und hoffentlich einen Durchbruch auf der nächsten 

Konferenz in Katar ermöglichen. Wir wollen hier einen Überblick über einige wichtige 

Aspekte des Klimawandels und Strategien, wie er unter Kontrolle gebracht werden 

kann, diskutieren. 

Wie steht es um das Klima? 

Der globale Klimawandel ist bereits im vollen Gange. Die Erde erwärmt sich infolge des 

ungebremsten Ausstoßes von Treibhausgasen (GHG) durch den Menschen, allen 

voran Kohlendioxid (CO2). Zwar stehen wir erst am Anfang der anthropogenen globa-

len Klimaänderung, dennoch sind die Auswirkungen der bisherigen Erderwärmung von 

0,8° C seit 1900 unübersehbar. Die arktische Eisbedeckung hat sich während der letz-

ten 30 Jahre um knapp ein Drittel verringert. Die Gebirgsgletscher aller Breitenzonen 

ziehen sich zurück. Die kontinentalen Eisschilde Grönlands und der Antarktis zeigen 

erschreckende Massenverluste und der Meeresspiegel ist während des 20. Jahrhun-

derts bereits um knapp 20 Zentimeter gestiegen. Darüber hinaus nehmen die Wetter-

extreme weltweit zu. 

Gelingt es nicht, den weltweiten Treibhausgasausstoß in den kommenden Jahr-

zehnten deutlich zu senken, drohen gewaltige klimatische Änderungen. Die bis zum 

Ende des 21. Jahrhunderts geschätzte Erwärmung hängt stark von der zukünftigen 

Entwicklung der anthropogenen Emissionen ab und wird wahrscheinlich im Bereich 

von 1,1 bis 6,4° C liegen, wobei die geographische Verteilung der erwarteten Erwär-

mung dabei nicht gleichmäßig sein wird, sondern besonders stark über Land und in der 

Arktis (Forster et al. 2007). Dabei wird der Treibhausgaseffekt vor allem durch die Er-

höhung der CO2-Emissionen bestimmt, die derzeit gut drei Viertel der globalen Treib-

hausgasemissionen darstellten. Die CO2-Emissionen, bzw. die CO2-Konzentration in 

der Atmosphäre, stellen aber nicht allein quantitativ das zentrale Problem für das Aus-

maß des anthropogenen Klimawandels dar, sondern insbesondere im Hinblick auf ihre 

lange Verweildauer in der Atmosphäre. Zwar wird derzeit jährlich ungefähr die Hälfte 

der anthropogenen CO2-Emissionen durch die terrestrischen und ozeanischen Senken 

aufgenommen, allerdings wird sich eine vollständige Rückführung der atmosphäri-

schen CO2-Konzentration auf das vorindustrielle Niveau durch natürliche Prozesse weit 

über 1 000 Jahre hinziehen (z.B. Brovkin et al. 2009). Entsprechend ist der bereits 

heute eingeleitete Klimawandel für lange Zeiträume nahezu irreversibel (Solomon et al. 

2009). 

Die mit einem ungebremsten Klimawandel prognostizierten Erdmitteltemperaturen 

könnten einen Wert von etwa 20° C erreichen, eine für die Menschheit in Ausmaß und 

Geschwindigkeit einmalige Klimaänderung. Die Auswirkungen können zwar nicht in 

allen Details berechnet werden. Nach heutigem Wissen würden sich jedoch Wetter-
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 extreme wie Hitzewellen, Starkniederschläge und Dürreperioden häufen. Darüber hin-

aus besteht das Risiko, bestimmte Kipppunkte auszulösen, deren unumkehrbare Fol-

gen selbst nach der Reduzierung der Emissionen eintreten würden. Ein Kipppunkt ist 

ein kritischer Schwellenwert, bei dessen Überschreitung der zukünftige Zustand des 

Klimas sich grundsätzlich und unumkehrbar verändert (Lenton et al. 2008; Allison et al. 

2009). Häufig diskutierte Kippelemente sind das Schmelzen des grönländischen Eis-

schildes, eine Instabilität des westantarktischen Eisschelfs, ein Zusammenbruch der 

atlantischen Ozean–Zirkulation oder die Emission von Treibhausgasen aus auftauen-

den Permafrost-Böden. Neben den klimatischen Veränderungen werden sich aber 

auch direkte Veränderungen durch die gestiegene CO2-Konzentration ergeben, wie 

zum Beispiel die übermäßige Versauerung der Weltmeere mit möglicherweise kata-

strophalen Auswirkungen auf die Welternährung. Nach Meinung vieler Wissenschaftler 

dürfte sich die Erde bis zum Ende dieses Jahrhunderts um nicht mehr als zwei Grad 

Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit erwärmen, um insbesondere das Risiko 

von Kippeffekten sowie von unvorhersehbaren und damit womöglich dramatischen 

Konsequenzen so gering wie möglich zu halten. 

Können wir das Zwei-Grad-Ziel noch erreichen? 

Zentrales Ziel der 1992 initiierten Klimarahmenkonvention ist es, die Treibhausgaskon-

zentrationen auf einen Wert zu stabilisieren, sodass sich Ökosysteme den Klimaver-

änderungen anpassen können, die Nahrungsmittelproduktion nicht bedroht wird und 

die wirtschaftliche Entwicklung auf nachhaltige Weise fortgeführt werden kann. Damit 

dieses Ziel nicht verletzt wird, soll der Temperaturanstieg auf 2° C bzw. aufgrund  

neuer Erkenntnisse aus dem IPCC-Sachstandsbericht sogar auf 1,5° C begrenzt wer-

den (UNFCCC 2010).  

Die für Begrenzung des Klimawandels notwendige internationale Emissionskontrolle 

beschränkt sich bislang vor allem auf das Kyoto-Protokoll. Im dem 1997 beschlosse-

nen und 2005 in Kraft getretenen Protokoll verpflichten sich die teilnehmenden Indus-

trieländer zu einer Verringerung ihrer Treibhausgasemissionen um durchschnittlich 5,2 

Prozent bis zum Jahr 2012 gemessen am Basisjahr 1990. Allerdings wurde das Proto-

koll von den USA nicht ratifiziert und große Entwicklungs- und Schwellenländer wie 

China und Indien sind nicht zur Kontrolle ihrer Emissionen verpflichtet. Die Industrie-

länder sind unterschiedliche Verpflichtungen eingegangen. So wollen die Länder der 

Europäischen Union ihre Emissionen um durchschnittlich 8 Prozent reduzieren, Japan 

und Kanada jeweils um 6 Prozent, während sich Russland zu einer Festschreibung 

seiner Emissionen von 1990 verpflichtet hat und Australien seine Emissionen sogar 

noch um 8 Prozent ausweiten darf. Auch innerhalb der Europäischen Union variieren 

die Emissionsreduktionen nach dem Prinzip einer Lastenteilung. So hat sich zum Bei-

spiel Luxemburg zu einer Reduktion von 28 Prozent verpflichtet, Deutschland und 



Kiel  Policy  Brief  39 4 / 22 

 Dänemark zu einer Reduktion von 21 Prozent, Großbritannien zur einer Reduktion von 

12,5 Prozent, Frankreich zu einem Nichtanstieg seiner Emissionen, während Ländern 

wie Spanien (+15 Prozent), Griechenland (+25 Prozent) oder Portugal (+27 Prozent) 

ihre Emissionen bis zu einer definierten Grenze ausweiten dürfen.  

Allerdings verläuft die Umsetzung dieser Reduktionsziele nur in einigen Ländern 

erfolgreich. Vergleicht man die Entwicklung der CO2-Emissionen in den Ländern mit 

bindenden Emissionsverpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll mit den restlichen Län-

dern (Abbildung 1), zeigt sich zwar in diesen Ländern insgesamt ein leichter Rückgang 

der Emissionen, während sie in den restlichen Ländern kontinuierlich stiegen. Dabei ist 

aber zu berücksichtigen, dass ein Teil des Emissionsrückgangs dem Einbruch bzw. 

Umbruch der Wirtschaft in osteuropäischen Ländern zuzuschreiben ist. Darüber hinaus 

sind die Emissionen im Jahr 2009 leicht gesunken. Allerdings spiegelt sich damit nicht 

die Umkehr des Emissionstrends wieder, sondern nur der Einfluss der weltwirtschaftli-

chen Krise auf die Emissionen. Nach Schätzungen des US-Energieministeriums haben 

die CO2-Emissionen in 2010 einen neuen Rekordwert erreicht und sind damit auf den 

vor 2009 extrapolierten Wachstumspfad zurückgekehrt. Dies zeigt, dass eine Entkopp-

lung der wirtschaftlichen Entwicklung von den CO2-Emissionen nach wie vor nicht ge-

lungen ist.  

 
Abbildung 1: 
Entwicklung der CO2-Emissionen 1990–2010 

 
Quelle: IEA (2011); CDIAC (2011). 

Auf der Klimarahmenkonferenz in Kopenhagen haben die Länder ihre Vorschläge 

für Emissionsreduktionen bis 2020 vorgelegt, die dann auf der nachfolgenden Klima-

rahmenkonferenz in Cancun festgeschrieben wurden, aber nach wie vor nicht völker-

rechtlich verbindlich sind. China und Indien haben keine absoluten Reduktionsziele an-

gegeben, sondern nur Intensitätsziele, d.h. Vorgaben, wie viel Emissionen sie pro Ein-

heit Wirtschaftsleistung ausstoßen wollen. Darüber hinaus sind viele dieser geplanten 
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 Emissionsreduktionen an Bedingungen geknüpft, dass international vergleichbare 

Emissionsreduktionen beschlossen werden bzw. das natürliche Senken ausreichend 

anerkannt werden. Aber selbst wenn alle Bedingungen erfüllt wären, würden die vor-

geschlagenen Maßnahmen nicht in der Lage sein, die Verringerung der Emissionen 

um gut die Hälfte bis zur Mitte des Jahrhunderts einzuleiten. Dies ist aber Vorausset-

zung für das Erreichen des 2° C-Ziels.  

Die zukünftige Entwicklung der Erdtemperatur wird maßgeblich durch die in der 

Vergangenheit entstandenen CO2-Emissionen bestimmt (Allen et al. 2009; Rogelj et al. 

2011b). Berechnungen zeigen, dass das 2° C-Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 66 

Prozent nicht überschritten wird, wenn die globalen Treibhausemissionen in CO2-Equi-

valenten gemessen im Jahr 2020 nicht über 44 Gt liegen (United Nations Environment 

Program 2010; Rogelj et al. 2011b). Je nachdem, wie ambitioniert sich die Emissions-

kontrolle bis 2020 darstellt, ergibt sich eine Lücke von 12 Gt (keine Maßnahmen), von 

9 Gt (Kopenhagen-Verpflichtungen werden in niedriger Ausprägung realisiert) oder von 

5 Gt (Kopenhagen-Verpflichtungen werden in vollem Umfang realisiert) (United Nations 

Environment Program 2010). Entsprechend sind die Verpflichtungen aus der Überein-

kunft von Kopenhagen derzeit nicht ausreichend, um das 2° C-Ziel zu erreichen. Der 

durch die Kopenhagen-Verpflichtungen abgebildete Emissionspfad wird wahrscheinlich 

zu einem Temperaturanstieg von 2,5 bis 5° C führen (United Nations Environment Pro-

gram 2010). Trotzdem ist es nach wie vor möglich, das 2° C-Ziel zu erreichen. Voraus-

setzung sind aber drastisch sinkende Emissionen spätestens ab dem Jahr 2020 (IEA 

2010; United Nations Environment Program 2010; Rogelj et al. 2011b). Je länger es 

dauert, bis die weltweiten Emissionen tatsächlich sinken, desto höher werden die Kos-

ten sein. So schätzt die Internationale Energieagentur, dass sich durch das Aufschie-

ben der notwendigen Emissionseinschnitte auf die Zeit nach 2020 (gegenüber einem 

effizienten Vermeidungspfad, der schon jetzt stärkere Emissionsvermeidungsmaß-

nahmen erfordern würde als in den Kopenhagen-Verpflichtungen vorgesehen ist) die 

notwendigen Investitionen im Zeitraum von 2010 bis 2035 in etwa von 17 auf 18 Billio-

nen US-Dollar erhöhen (IEA 2010).  

Warum ist es unwahrscheinlich, dass in Durban die notwendigen 
Reduktionsverpflichtungen beschlossen werden? 

Im Moment erscheint es sehr unwahrscheinlich, dass in Durban bereits die notwendi-

gen Emissionsreduktionen beschlossen werden, die es noch erlauben würden, das 

2° C-Ziel mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Weder kann erwartet wer-

den, dass die freiwilligen Emissionsreduktionsverpflichtungen aus dem Kopenhagen-

Akkord entsprechend aufgestockt werden, noch dass diese völkerrechtlich bindend 

festgeschrieben werden. Bislang stehen sich die großen Emittenten in ihren Positionen 

so diametral gegenüber, dass sich kurzfristig kein Kompromiss abzeichnet. 
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 Ein Teil des Problems ist wohl das Kyoto-Protokoll selbst, das für die Industrieländer 

bindende Reduktionsverpflichtungen festlegt, für die Entwicklungsländer aber nicht 

(Bodansky 2011). Diese auf dem Grundsatz der „common but differentiated responsi-

bilities“ basierende Regelung sollte der historischen Verantwortung der Industrieländer 

für den Klimawandel gerecht werden. Zugleich waren zu der Zeit der Unterzeichnung 

des Kyoto-Protokolls die Industrieländer mit Abstand die größten CO2-Emittenten. 

Heute sind die USA und China für 43 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verant-

wortlich, wobei China inzwischen die USA als größten Emittenten abgelöst hat (Abbil-

dung 2). Die Situation ist also im Augenblick, dass die drei großen Emittenten – China, 

USA, und EU – die Hauptverantwortung für die Emissionskontrolle tragen, dass aber 

nur die EU zu einer weitgehenden Verpflichtung bereit ist.  

 

Abbildung 2: 
Entwicklung der CO2-Emissionen 1971–2010 

 
*Ohne Slovenien, Litauen, Lettland und Estland. 

Quelle: IEA (2011); CDIAC (2011). 

Ein großes Problem, für die Schwierigkeit zwischen den USA und China zu einer 

Einigung zu kommen, liegt in den grundsätzlich unterschiedlichen Ausgangslagen, die 

in den Abbildungen 3 und 4 deutlich werden. Die USA verursachen pro Kopf der Bevöl-

kerung nahezu viermal so viele CO2-Emissionen wie China und mit zwischen 18 und 

20 tCO2 auch ein Vielfaches des Weltdurchschnitts von 4,5 tCO2. Unter Gerechtig-

keitsaspekten läge es also nahe, dass diese Differenz durch gezielte Maßnahmen der 

USA verringert werden sollte. 
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Abbildung 3: 
Entwicklung der Pro-Kopf CO2-Emissionen 1971–2010 

 
Quelle: UN-DESA (2010); IEA (2011); CDIAC (2011). 

 

Abbildung 4: 
Entwicklung der CO2-Intensität (CO2/BIP-PPP) (logarithmische Darstellung) 

 
Quelle: IEA 2011; CDIAC 2011; IMF 2011. 
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 Abbildung 4 zeigt, wie sich die Effizienz der Energienutzung und damit mehr oder 

weniger direkt die Emissionen entwickelt haben. Wenn man berechnet, wie viel CO2-

Emissionen nötig sind, um eine Einheit Einkommen zu erzielen, so zeigt sich ein 

umgekehrtes Bild. Die USA brauchen nur 0,4 kgCO2, um einen Dollar Einkommen zu 

erzeugen, China dagegen das doppelte. Im Prinzip bedeutet dies, China könnte durch 

einen effizienteren Energieeinsatz das gleiche Sozialprodukt mit der Hälfte der Emis-

sionen erzeugen. Eine effiziente Verringerung der Emissionen sollte dort stattfinden, 

wo dies zu den geringsten Kosten möglich ist, also in China und all den Ländern, die 

hohe CO2-Intensitäten besitzen. Voraussetzung dafür ist, dass entsprechende Anreize 

für die Industrie geschaffen werden und die klimafreundlichen Technologien in diesen 

Ländern verfügbar sind. 

Der Konflikt zwischen dem Gerechtigkeitsargument, dass die Länder mit den höchs-

ten Emissionen pro Kopf eine besondere Verantwortung haben, und dem Effizienz-

argument, nach dem die Emissionen vornehmlich dort vermieden werden sollten, wo 

sie durch besonders ineffiziente Prozesse verursacht werden, ist nur schwer zu über-

winden. Hinzu kommt noch das Argument, dass die Industrieländer eine historische 

Verantwortung tragen, da sie ihren Wohlstand zu einem beträchtlichen Teil kosten-

günstiger fossiler Energie verdanken. 

Ein Kompromiss, mit dem eine effiziente Emissionskontrolle mit der moralischen 

Verantwortung zur Absenkung der CO2-Emissionen verbunden werden kann, ist in der 

gegenwärtigen Situation nicht in Sicht. Er wird nicht zuletzt auch dadurch erschwert, 

dass die Klimaverhandlungen mit über 190 Staaten stattfinden, während nahezu die 

Hälfte aller Emissionen von den USA und China verursacht werden und fast 70 Pro-

zent von den G8-Staaten zusammen mit Indien und China. 

Wie kann ein rechtlich verbindliches Klimaschutzregime fortgeführt 
werden? 

Es ist eine Besonderheit der geltenden Klimaverträge, dass im Protokoll von Kyoto 

verbindliche Reduktionsziele beziffert sind, die nur für einen begrenzten Zeitraum Gül-

tigkeit beanspruchen. Das Ziel, bereits vor dem Beginn des ersten Verpflichtungszeit-

raums 2008 – oder jedenfalls deutlich vor dessen Ende am 31.12.2012 – eine verbind-

liche Nachfolgeregelung zu verhandeln, hat sich nicht erfüllt. Die Bezugnahme auf nur 

begrenzte Reduktionszeiträume hat den theoretischen Vorteil, dass durch entspre-

chende Flexibilität eine an die Entwicklungen angepasste effektive Lösung gefunden 

werden kann. Es sollten keine Verbindlichkeiten auf Dauer festgelegt werden, die an 

der Realität vorbeigehen und von denen nur schwer abgerückt werden kann. Tatsäch-

lich führt jedoch gerade diese Flexibilität nun zu einer Regelungslücke, deren Dauer 

unabsehbar ist. 
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 Formal betrachtet wird die rechtliche Fortgeltung der Klimaverträge vom Ende des 

Verpflichtungszeitraums nicht betroffen. Das gilt für das Rahmenübereinkommen über 

Klimaänderungen ohnehin, ebenso aber für das Protokoll von Kyoto. Letzteres ist trotz 

seines rechtlichen Fortbestands nach 2012 in seiner Operabilität so weit einge-

schränkt, dass man von einer Aushöhlung sprechen kann, weil die verbindlichen 

Reduktionsziele für die derzeit verpflichteten Industriestaaten entfallen. Damit werden 

alle Mechanismen, die unmittelbar daran anknüpfen, wie z.B. der Emissionshandel 

nach Art. 17 des Kyoto-Protokolls, als rechtliche Steuerungsinstrumente wirkungslos. 

Andere Pflichten hingegen, z.B. der Betrieb eines nationalen Systems zur Schätzung 

anthropogener Emissionen, bestehen fort.  

Es gibt verschiedene Ansätze für eine Fortführung verbindlicher Reduktionsziele, 

deren kurzfristige Umsetzung aber gleichermaßen unwahrscheinlich ist. Eine Minimal-

lösung wäre eine Verlängerung des ersten Verpflichtungszeitraums mit den bisherigen 

Reduktionszielen über das Jahr 2012 hinaus. Mit einem solchen Vorgehen ließe sich 

Zeit für Verhandlungen gewinnen, um für die Interimsperiode ein rechtliches Vakuum 

zu vermeiden. Aber auch für diesen Schritt müsste das Protokoll geändert werden. 

Falls die Kyoto-Vertragsstaaten sich zusätzlich auf die vorläufige Anwendung der Än-

derungen einigen könnten, ließen sich Zeitverluste durch das formelle Verfahren der 

Vertragsanpassung weiter reduzieren. 

Auch die Einigung auf einen zweiten Verpflichtungszeitraum durch eine weiterge-

hende Änderung bzw. Ergänzung des Protokolls von Kyoto mit neuen Reduktionszie-

len ist möglich. Diese Lösung ist im Kyoto-Protokoll selbst angelegt und erfordert 

ebenfalls eine formelle Änderung des Vertrags. Politische Hindernisse sind die Um-

stände, dass die USA nicht Partei zum Protokoll sind und Volkswirtschaften wie China 

und andere sogenannte Schwellenländer wie Indien und Brasilien derzeit keine bin-

denden Reduktionsverpflichtungen haben und diese auch vehement ablehnen. Letzte-

res gründet in der strikten Differenzierung des Protokolls in – vereinfacht gesagt – 

Industrieländer und Entwicklungsländer. Wollte man hiervon abrücken, wäre ohnehin 

eine umfangreiche Vertragsänderung erforderlich. Die Fortführung des gegenwärtigen 

Protokolls ließe sich aber um politische Reduktionsziele für Entwicklungsländer ergän-

zen. Letztere wären allerdings ihrer Natur gemäß nicht rechtlich bindend. 

Ein weiterer Ansatz, der auch der Kritik an einigen der Kyoto-Mechanismen begeg-

nen könnte, ist die Ausarbeitung eines einheitlichen und umfassenden Abkommens, 

das die globale Klimapolitik rechtlich neu ordnet. Inhaltlich bestehen zum Teil dieselben 

Schwierigkeiten wie bei einer Verlängerung des Kyoto-Protokolls. Das gilt vor allem im 

Hinblick auf die Ausweitung des Kreises der Adressaten verbindlicher Reduktionsziele. 

Sollte ein solches Abkommen dennoch das langfristige Ziel der weiteren Verhandlun-

gen sein, ließe sich die Zeitspanne bis zu einem möglichen Inkrafttreten mit einer 

übergangsweisen Fortgeltung des Kyoto-Protokolls überbrücken. 

Die verschiedenen Möglichkeiten, rechtlich verbindliche Reduktionsziele jedenfalls 

als Interimslösung über den ersten Kyoto-Verpflichtungszeitraum hinaus fortzuführen 
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 oder durch ein neues Abkommen umfassend zu regeln, haben ungeachtet der politi-

schen Schwierigkeiten gemeinsam, dass eine Reglungslücke ab 2013 fast unumgäng-

lich ist. Schließlich muss jegliche Änderung des rechtlichen Status quo von den Ver-

tragsstaaten zunächst ratifiziert werden, um wirksam zu werden. Erst wenn drei Viertel 

der Vertragsparteien die Urkunden über die Annahme der Änderungen hinterlegt 

haben, wird das geänderte Protokoll nach weiteren 90 Tagen für diese Staaten wirk-

sam. Ein Inkrafttreten der Änderungen für einen bedeutsamen Teil der Vertragsstaaten 

kann daher im ungünstigsten Fall Jahre in Anspruch nehmen. Selbst wenn man die 

vorläufige Anwendung eines geänderten Protokolls in Betracht zieht, ist ein unmittelba-

rer zeitlicher Anschluss eines zweiten Verpflichtungszeitraums an den ersten unsicher. 

Das liegt u.a. daran, dass die vorläufige Anwendung von Verträgen Staaten vor 

Schwierigkeiten der Vereinbarkeit mit ihrem nationalen Recht stellen kann und daher 

der Prozess der Zustimmung zu einer solchen Maßnahme ebenfalls Zeit beansprucht. 

Unterhalb der Ebene rechtlicher Regelung besteht eine Möglichkeit darin, eine glo-

bale Klimapolitik allein auf Grundlage von einseitigen politischen Reduktionszielen fort-

zuführen. Das wäre der Status quo ab 2013 in einem „do-nothing“-Szenario. In diesem 

politischen Lösungsweg würde sich ein „bottom-up“-Ansatz verwirklichen, da keine ein-

heitliche und schematische Regulierung mehr bestünde. 

Eine im Ansatz stärker von oben regulierende, aber gleichfalls nur politisch verbind-

liche Strategie wäre die Vereinbarung spezifischer, individueller Reduktionsziele, die 

einem zweiten Kyoto-Verpflichtungszeitraum nachempfunden wären. Ein „politischer 

Verpflichtungszeitraum“ für die Zeit nach 2012 lässt sich als Übergang bis zu einer 

rechtlichen Lösung oder als langfristige Lösung begreifen. 

Was passiert mit den flexiblen Kyoto-Mechanismen (CDM/JI)? 

Ein nicht nur aus ökonomischer Sicht wichtiges Element des Kyoto-Protokolls sind die 

flexiblen Mechanismen. Sie haben das Potenzial, die Effizienz der internationalen 

Reduktionsanstrengungen zu erhöhen, indem Emissionen sozusagen einen Preis be-

kommen. Gleichzeitig kommen sie dem Gerechtigkeitsgedanken dadurch entgegen, 

dass die Emissionsreduktionen der Entwicklungs- und Schwellenländer von den Indus-

trieländern finanziert werden. Während der Clean Development Mechanism (CDM) ein 

beträchtliches Volumen angenommen hat, ist der Mechanismus der Joint Implemen-

tation (JI) bisher weniger genutzt worden.1 Insbesondere die CDM-Projekte haben 

weltweit ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass Treibhausgasemissionen Kosten ver-

                                                 
1 Der Clean Development Mechanism erlaubt Annex-B-Ländern des Kyoto-Protokolls (Emissionsreduk-
tions- oder Emissionslimitationsverpflichtung), Projekte zur Emissionsreduktion in Entwicklungsländern 
durchzuführen und diese Emissionsreduktion auf die eigenen Verpflichtungen anrechnen zu lassen 
(certified emission reductions [CER]). Analog können durch Joint Implementation Emissionsgutschriften 
(emission reduction units [ERU]) erworben werden, wenn Annex-B-Länder Projekte zur Emissionskontrolle 
(reduction or removal) in einem anderen Annex-B-Land durchführen (UNFCCC 1997, 2003). 
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 ursachen. Es ist daher sehr wünschenswert, diese Mechanismen weiterzuführen. 

Gleichzeitig ist dessen Effektivität von Beginn an Kritik ausgesetzt gewesen.  

Der Wunsch nach einem neuen, umfassenden Abkommen wird mit dem nach einer 

Reform der flexiblen Mechanismen verbunden. In diesem Zusammenhang wird auch 

die Möglichkeit erörtert, sogenannte sektorale Mechanismen auf Ebene des Rahmen-

übereinkommens zu verankern, um damit die projektbasierten Instrumente zu ergän-

zen, um damit das Volumen der Aktivitäten zu erhöhen und die teilweise hohen Kosten 

der Projektabwicklung zu reduzieren. Dass entsprechende Änderungen der Rahmen-

konvention mit Auslaufen des ersten Kyoto-Verpflichtungszeitraums wirksam werden 

könnten, scheint allein aus zeitlichen Gründen ausgeschlossen. 

Falls es keinen unmittelbar anschließenden zweiten Kyoto-Verpflichtungszeitraum 

ab 2013 gibt, stellen sich in Bezug auf CDM- und JI-Projekte zwei Fragen: Was 

geschieht mit bereits erworbenen Krediten? Können zukünftig Projekte durchgeführt 

und die Kredite zur Anrechnung auf nationale Reduktionsziele oder im Rahmen regio-

naler Handelssysteme genutzt werden? Die Kredite, die im nationalen Register ausge-

wiesen werden, sollen dem Grundsatz nach in einen anschließenden Verpflichtungs-

zeitraum übertragen werden („carry over“). Eine Voraussetzung dafür ist, dass auch bei 

einer Regelungslücke nach 2012 Staaten ihre entsprechenden nationalen Register 

weiterführen. 

Ob und wie Kredite aus über 2012 hinauslaufenden Projekten oder aus neuen 

Projekten verwendet werden können, ist schwieriger zu beurteilen. CDM-Projekte sind 

nicht untrennbar mit den Zielen des ersten Verpflichtungszeitraums verknüpft. Obwohl 

der CDM auf die Erreichung der Reduktionsziele der verpflichteten Industriestaaten 

Bezug nimmt, ist dies nicht das alleinige Ziel. Vielmehr dient die Durchführung entspre-

chender Projekte explizit auch der Unterstützung nachhaltiger Entwicklung. Wenn die 

Anrechenbarkeit auf die Emissionsreduktionsziele des ersten Verpflichtungszeitraums 

entfällt, geht allerdings auch ein wesentlicher Anreiz für die Finanzierung entsprechen-

der Projekte verloren. Bereits erworbene Kredite ebenso wie zukünftige könnten unter 

bestimmten Voraussetzungen aber für nationale (politische) Reduktionsfestlegungen 

oder für regionale Handelssysteme wie dem EU-Emissionshandel verwendet werden. 

Die Anrechenbarkeit von Aufforstungsmaßnahmen entfällt jedoch nach derzeitigem 

Stand mit Ablauf des Jahres 2012, weil diese im Rahmen des CDM an den ersten Ver-

pflichtungszeitraum gekoppelt sind. 

Eine Fortführung des CDM im Rahmen des Protokolls über das Ende 2012 hinaus 

steht und fällt mit dem institutionalisierten Verfahren der Registrierung und Berech-

nung. Selbst wenn es nur noch nationale Reduktionsziele gibt, müssen die Anrechen-

barkeit und die Transaktionskontrolle festgelegt werden, um die Vergleichbarkeit inner-

halb eines internationalen Systems zu gewährleisten und eine Mehrfachverwendung zu 

vermeiden. Das gelänge am besten, wenn alle entsprechenden Register fortgeführt 

würden. Die Einrichtung der Institutionen und die Festlegung deren Arbeitsweise, die 

durch Entscheidungen der Vertragsstaatenkonferenz vorgenommen wurde, ist formell 
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 nicht auf die Laufzeit bis 2012 beschränkt, sondern sieht die Fortführung vor. Wenn 

sich kein zweiter Verpflichtungszeitraum anschließt, müsste das derzeitige Melde- und 

Übertragungssystem aber entsprechend modifiziert werden, weil es keine vertraglich 

zugewiesenen Mengen und Reduktionsziele, sondern möglicherweise nur freiwillige 

Zusagen der Staaten gibt. 

Wie mit JI-Krediten verfahren werden kann, wird unterschiedlich beurteilt. Nach 

einem Verständnis von JI-Projekten werden diese wegen der Koppelung an die ver-

bindlichen Reduktionsziele nach Ablauf des ersten Verpflichtungszeitraums suspen-

diert. Die Koppelung an die Reduktionsziele betrifft aber streng genommen nicht die 

Projekte, sondern nur den Erwerb und die Übertragung von Reduktionseinheiten. 

Wenn während einer Regelungslücke gemeinsame Projekte zwar durchgeführt wer-

den, Reduktionseinheiten aber nicht übertragen werden können, entfällt jedoch der An-

reiz zur Durchführung. Das gilt jedenfalls, sofern nicht absehbar ist, dass es sich um 

eine kurze Interimsperiode handelt. Eine Fortführung zum Zweck der Erreichung frei-

williger Reduktionsziele ab 2013 scheint theoretisch denkbar, hängt aber wiederum von 

der Ausgestaltung entsprechender Selbstverpflichtungen und der Registrierung ab. 

Auch hier kommt es darauf an, dass die Strukturen, die die Anrechenbarkeit und 

Transaktion überwachen, in angepasster Form bestehen bleiben. Für die Beibehaltung 

der Register und Mechanismen gilt, dass eine Anpassung auf entsprechenden Ent-

scheidungen der Vertragsstaatenkonferenz basieren könnte, ohne dass eine formelle 

Vertragsänderung notwendig würde. 

Welche Rolle spielt die Europäische Union? 

Historisch war die europäische Union (EU) stets ein treibender Faktor in den interna-

tionalen Verhandlungen und ist immer noch ein Vorreiter, was konkrete Reduktions-

ziele und -maßnahmen angeht. Insbesondere hat die EU in 2005 ein europaweites 

Emissionshandelssystem für CO2-Emissionen der energieintensiven Sektoren imple-

mentiert, das mittlerweile etwa 50 Prozent der europäischen CO2-Emissionen abdeckt. 

2009 wurde das sogenannte „Klimapaket“ verabschiedet, das u.a. vorsieht, die EU 

Treibhausgasemissionen bis 2020 um 20 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren und 

einen Anteil von 20 Prozent erneuerbarer Energien im Energiemix zu erreichen. Bis-

lang ist die EU auf einem guten Weg, diese Ziele zu erreichen. Das ebenfalls im 

„Klimapaket“ enthaltene Ziel, die Energieeffizienz um 20 Prozent zu steigern, wurde 

bislang erst zur Hälfte erreicht, sodass dieses Ziel wahrscheinlich nicht erreicht wird. 

Mit ihrer climate roadmap im März 2011 hat die EU auch begonnen, über 2020 hinaus 

Ziele zu formulieren. Dieser Fahrplan skizziert einen Technologiepfad, der es erlaubt, 

eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um 80 bis 95 Prozent gegenüber 1990 

bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Kein anderes Industrieland diskutiert bislang über 

vergleichbare strikte und langfristige Reduktionen, die für Industrieländer als notwendig 

für die Erreichung des 2° C-Ziels angesehen werden.  
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 Bislang ist die climate roadmap allerdings nur ein erster Schritt und die Diskussion 

über eine Implementierung steht erst ganz am Anfang. Ihre Kernpunkte beruhen fast 

ausschließlich auf technologischen Lösungen und sehen den flächendeckenden 

Einsatz von politisch kontroversen Technologien wie Atomkraft und CO2-Abscheidung 

und Speicherung (CCS) vor. Dennoch ist es begrüßenswert, dass mit der climate 

roadmap erste Schritte zu einer langfristigen Strategie gemacht werden. Auch wenn 

die bisherige EU Klimapolitik eng an das Kyoto-Protokoll geknüpft war, hat sie sich 

angesichts der stockenden Verhandlungen für ein Nachfolgeprotokoll dazu verpflichtet, 

zumindest an dem Ziel einer 20-prozentigen Emissionsreduktion bis 2020 festzuhalten. 

Ebenso wird das EU-Emissionshandelssystem weitergeführt; bis zum Jahr 2020 ist die 

Allokation der Emissionsverpflichtungen schon festgelegt. Konkret ist nach 2012 eine 

lineare Verringerung der Gesamtallokation um 1,74 Prozentpunkte pro Jahr vorge-

sehen.  

Die climate roadmap sieht vor, diese Ziele zu überprüfen und gegebenenfalls zu 

verschärfen. Auch unabhängig von einem internationalen Abkommen soll das Emis-

sionshandelssystem weitergeführt werden, weil ihm eine zentrale Rolle für die Errei-

chung der 2050-Ziele zugeschrieben wird. Die EU scheint bereit zu sein, weiterhin eine 

Vorreiterrolle zu spielen. Dennoch ist die Erhöhung des Reduktionsziels auf 30 Prozent 

bis zum Jahr 2020 umstritten. Dies wurde in den Verhandlungen angeboten, sollten 

andere Industrieländer sich ebenfalls zu weitergehenden Reduktionen verpflichten. Zu 

den Befürwortern eines 30-Prozent-Ziels zählen primär Großbritannien, Deutschland 

und Dänemark, während andere Länder, allen voran Polen, dies klar ablehnen. Vor 

diesem Hintergrund kommt auch dem EU-Emissionshandelssystem eine besondere 

Bedeutung zu, da es ein funktionierendes marktwirtschaftliches klimapolitisches 

Instrument darstellt, das den Weltmarkt für Emissionsrechte dominiert.  

Welche Rolle spielen marktwirtschaftliche Instrumente zukünftig?  

Die Einhaltung des 2° C-Ziels verlangt einen drastischen Umbau der Energiesysteme 

weltweit und ist mit beträchtlichen Kosten verbunden. Eine möglichst effiziente Gestal-

tung dieses Umbaus ist also von großer Bedeutung. Gleichzeitig sind auch klare Sig-

nale für eine gesellschaftliche Transformation hin zu einer weitgehend nichtfossilen 

Energiewirtschaft notwendig. Auch wenn das Kyoto-Protokoll viele Unzulänglichkeiten 

hat, so hat es doch erreicht, dass sich ein Markt für Treibhausgasemissionen gebildet 

hat. Dies aufzugeben wäre fatal. Vor diesem Hintergrund sollten alle Anstrengungen 

dahin gehen, kurzfristig eine Übereinkunft zu finden, mit deren Hilfe CDM-Projekte 

weiterhin durchgeführt werden können und die Emissionsrechte weltweit handelbar 

bleiben. Gleichzeitig sollte die Rolle marktwirtschaftlicher Instrumente ausgeweitet 

werden, denn sie signalisieren die Knappheit der Verfügbarkeit der Atmosphäre als 
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 Deponie für Treibhausgasemissionen und bieten gleichzeitig Anreize für die Wirtschaft 

und Konsumenten, diese zu verringern.  

Vor diesem Hintergrund ist auch zu begrüßen, dass das EU-Emissionshandelssys-

tem weiterhin bestehen bleibt und die climate roadmap darauf hindeutet, dass die Ziele 

verschärft und das System auf andere Sektoren ausgeweitet werden soll. Kleinere 

Handelssysteme existieren etwa in Norwegen und Neuseeland. Kalifornien hat in die-

sem Jahr ebenfalls ein Emissionshandelssystem für CO2 beschlossen, das im Jahr 

2012 in Kraft treten wird und dann nach dem EU-Emissionshandel zu dem zweitgröß-

ten CO2-Markt werden soll. Weitere US-Bundesstaaten sowie Japan, Australien, Süd-

korea und die Schweiz diskutieren ebenfalls darüber, vergleichbare Systeme einzufüh-

ren. Auch China plant den Emissionshandel auf regionaler Ebene.  

Diese Entwicklung lässt hoffen, dass sich der Emissionshandel immer weiter durch-

setzt und durch Preissignale eine effiziente Vermeidung von Treibhausgasemissionen 

erreicht wird. Allerdings wäre es weitaus wünschenswerter und gesamtwirtschaftlich 

vorteilhafter, wenn diese Systeme nicht nebeneinander stünden, sondern integriert wä-

ren. Es gibt erste Überlegungen und Bemühungen in diese Richtung. So haben z.B. 

bereits im April 2011 hochrangige Gespräche zwischen Vertretern der EU und Kalifor-

niens über eine Koordination der beiden Handelssysteme stattgefunden. Auf der ande-

ren Seite gibt es auch Rückschläge. So ist in den USA die Einführung eines nationalen 

Emissionshandelssystems bis auf weiteres gescheitert. Insgesamt besteht dennoch 

Hoffnung, dass sich in Zukunft eine wachsende Zahl von zunehmend integrierten regi-

onalen Emissionshandelssystemen entwickelt, die nach und nach ein globales System 

entstehen lassen. Ohne das EU-Emissionshandelssystem mit seinen festen Emissi-

onszielen und die neu entstehenden nationalen Systeme in anderen Ländern würden 

CDM-Projekte nach dem Auslaufen des Kyoto-Protokolls vermutlich mangels eines 

entsprechenden Anreizes nicht weitergeführt werden. 

Wo können in Durban Erfolge erwartet werden? 

Die Vorverhandlungen zu einer verbindlichen Begrenzung der Treibhausgasemissio-

nen zeigen deutlich, dass in diesem Bereich in Durban kein Durchbruch zu erwarten 

ist. Auch eine zweite Verpflichtungsperiode innerhalb des Kyoto-Protokolls erscheint 

unwahrscheinlich. Aber es stehen in Durban auch andere Punkte auf der Agenda, bei 

denen wahrscheinlich Einigung erzielt werden kann. Dabei handelt es sich vor allem 

um Möglichkeiten, Entwicklungsländer in ihren Anstrengungen, eine nachhaltige Ent-

wicklung anzustreben und sich auf den Klimawandel einzustellen, zu unterstützen. Für 

dieses Ziel soll die Ausgestaltung des Green Climate Fund, der Gestaltung des 

Technologietransfers und die Einrichtung eines Adaptation Commitee beschlossen 

werden. Daneben soll beschlossen werden, wie die Erfassung und Berichterstattung 

über die Treibgasemissionen verbessert werden kann. Bei allen vier Punkten handelt 
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 es sich um Themen, die bereits auf den vorangegangenen Klimakonferenzen initiiert 

wurden. 

Bereits in Cancun hatten sich die Teilnehmer auf die Einrichtung eines Green 

Climate Funds geeinigt, dessen Details jetzt in Durban beschlossen werden sollen. Der 

Fonds soll finanzielle Mittel für Entwicklungsländer bereitstellen, mit denen die Emis-

sionskontrolle sowie die dafür notwendige technologische Entwicklung und die Anpas-

sung an den Klimawandel finanziert werden soll. Durch den Fonds sollen bis 2020 den 

Entwicklungsländern jährlich 20 Mrd. USD und ab 2020 jährlich sogar 100 Mrd. USD 

bereitgestellt werden. Für die Beschlussfassung in Durban hat ein Komitee, bestehend 

aus Vertretern aus 25 Entwicklungsländern und 15 Industrieländern, einen Vorschlag 

erarbeitet (Netzer und Gouverneur 2011). Auf der einen Seite gelten die Verhandlun-

gen für diesen Fonds als bereits weit fortgeschritten, sodass schon 2013 die ersten 

Mittel durch den Fonds fließen könnten (Reuters 21.10.2011).  

Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch viele Unstimmigkeiten. So ist noch 

unklar, zu welchen Anteilen die Gelder aus öffentlichen Haushalten und aus der Wirt-

schaft zur Verfügung gestellt werden. Auch ist noch strittig, wie die Gelder verwaltet 

werden, wie die Stimmengewichtung innerhalb der Gremien des Fonds verteilt ist, ob 

auch privatwirtschaftliche Aktivitäten und Aktivitäten für den Schutz von Wäldern oder 

Aufforstung durch den Fonds gefördert werden können und ob es möglich ist, durch die 

Vergabe von nicht nur direkten Beihilfen, sondern auch Kreditversicherungen das wirk-

same Volumen des Fonds zu vergrößern (Uken 20.10.2011; Khor 24.10.2011). Der 

wesentliche Streitpunkt bei der Beschlussfassung wird aber bei der Verwaltung der 

Mittelzuwendung erwartet. Während die Entwicklungsländer einen direkten Zugang zu 

den Mitteln des Fonds wollen, möchten Saudi-Arabien und vor allem die USA eine 

Verteilung und Verwaltung der Mittel durch die Weltbank (Reuters 21.10.2011). Auf-

grund des letzten genannten Punktes haben diese beiden Länder dem Entwurf nicht 

zugestimmt, sodass kein gemeinsam verabschiedeter Entwurf in Durban verhandelt 

werden kann. Darüber hinaus wird bemängelt, dass der Green Climate Fund beste-

hende Finanzierungskanäle, wie zum Beispiel durch die deutsche Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW), übergeht und nur unnötige neue Bürokratie schafft (Uken 

20.10.2011).  

Die Bedeutung von Innovationen und Technologietransfer ist bereits seit Langem 

ein zentraler Verhandlungspunkt innerhalb der Klimarahmenkonferenz. Bereits im Bali- 

Action-Plan wurde die Bedeutung technologischer Entwicklung für die langfristige Aus-

einandersetzung mit dem anthropogenen Klimawandel hervorgehoben (UNFCCC 

2007). Diese Überlegungen wurden auf den nachfolgenden Klimakonferenzen weiter-

geführt und in Cancun wurde die Etablierung eines neuen Technology Mechanism be-

schlossen, dessen institutionelle Ausgestaltung in Durban beschlossen werden soll, 

sodass er bereits ab 2012 in Wirkung treten kann (Latif 2011). Bestandteile des Tech-

nology Mechanism sind das Technology Executive Commitee (TEC) und das Climate 

Technology Center and Network (CTCN). Die Aufgabe des TEC liegt schwerpunktmä-
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 ßig auf der politischen Umsetzung der Technologiestrategie, bei CTC und dem Netz-

werk vor allem auf der praktischen Umsetzung. Entsprechend berät das TEC das 

CTCN eher in leitender Funktion und soll dabei vor allem die Richtung und Strategie 

der Technologieentwicklung sicherstellen. Das CTC und das Netzwerk sollen vor allem 

auf Bedürfnisse und Anfragen der Entwicklungsländer eingehen und helfen, länderspe-

zifische Technologieentwicklungen voranzutreiben. Das TEC soll aus neun Experten 

aus den Annex-I-Ländern und elf Experten aus den Nicht-Annex-I-Ländern bestehen, 

wobei diese elf Experten sich aus jeweils drei Vertretern aus Afrika, Asien/Pazifik und 

Lateinamerika/Karibik sowie jeweils einem Vertreter aus einem kleinen Inselstaat und 

einem Vertreter aus einem der am wenigsten entwickelten Länder2 zusammensetzen. 

Für die Entwicklung der Technologiestrategie soll das TEC die technologischen 

Bedürfnisse und der mit der Umsetzung und Implementierung verbundenen politischen 

und technischen Fragen identifizieren und analysieren. Zum jetzigen Zeitpunkt 

erscheint die Entwicklung des TEC weiter vorangeschritten zu sein, vor allem weil es 

für diese Art von Institution bereits zahlreiche Beispiele geben kann. Die Umsetzung 

und Ausgestaltung des CTC sowie des damit verbundenen Netzwerks ist noch weitaus 

unklarer, nicht zuletzt, da es für diese Art der Institution noch kaum Beispiele gibt. Auch 

wenn die Entwicklung des Technology Mechanism bereits als weit vorangeschritten 

gilt, ist hier die Beziehung und Abstimmung zwischen TEC und CTCN noch unklar. 

Auch die Verbindung des CTC mit dem Netzwerk ist noch nicht klar definiert. Darüber 

hinaus ist es noch offen, wie Anträge und Vorschläge in den Prozess der Technologie-

entwicklung eingebracht werden können und nach welchen Kriterien über die Anträge 

zu entscheiden ist.  

Der Erfolg dieser Institutionen hängt aber vor allem von der Ausstattung mit bzw. 

Zugang zu finanziellen Mitteln im Technology Mechanism ab. Diese Fragen und auch 

die Verbindung des Technology Mechanism mit dem Green Climate Fund sind noch 

relativ unklar und entsprechend wichtige Verhandlungspunkte für Durban (Latif 2011). 

Wichtig wird auch sein, wie der Technologietransfer und die Sicherstellung geistigen 

Eigentums in Einklang gebracht werden können, da sonst der Anreiz für Investitionen 

in die Forschung zu neuen Energietechnologien und das Engagement der Unterneh-

men in diesem Prozess beeinträchtigt wird. 

Im Hinblick auf die bereits stattfindende und die in den nächsten Jahrzehnten un-

umkehrbare Klimaveränderungen kommt Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des 

Klimawandels insbesondere für die Entwicklungsländer eine immer größere Bedeutung 

zu. Um den Aufbau einer entsprechenden Anpassungskapazität effektiv und effizient 

zu gestalten, soll das Adaptation Committee (AC) diesen Prozess unterstützen. Die 

Einrichtung einer solchen Institution wurde bereits in Cancun beschlossen und soll jetzt 

in Durban verabschiedet werden, sodass sich bereits relativ zeitnah nach der Konfe-

                                                 
2 Der Begriff der am wenigsten entwickelten Länder ist die Übersetzung des englischen Ausdrucks der 
„least developed countries“, der von den Vereinten Nationen eingeführt wurde. Der Begriff fasst eine 
Gruppe von 48 besonders armen Ländern der Welt zusammen.  



Kiel  Policy  Brief  39 17 / 22 

 renz das Komitee zum ersten Mal treffen kann, um seine Mitglieder zu benennen und 

seine Arbeit aufzunehmen. Für die Beschlussfassung in Durban wurde bereits ein recht 

konkreter Vorschlag erarbeitet (UNFCCC 07.10.2011). Das AC soll eine übergeordnete 

Beratungsrolle für Anpassungsfragen einnehmen und aus dem Kernbudget der Klima-

rahmenkonvention finanziert werden. Zu entscheiden ist noch, wie sich das AC zu-

sammensetzt. In dem Vorlagetext wird aber festgehalten, dass die überwiegende Zahl 

der Mitglieder aus den Entwicklungsländern stammen soll und dass das Komitee seine 

Entscheidungen im Konsens treffen soll. Kritische Punkte sind sicherlich die Abstim-

mung und Abgrenzung mit den anderen neu zu schaffenden Institutionen, also dem 

Green Climate Fund, dem TCE und dem CTCN, wobei vor allem die offene Frage der 

Verwaltung der finanziellen Mittel aus dem Green Climate Fund auch die Entscheidun-

gen über das AC beeinflussen wird. 

Am wenigsten weit vorangeschritten sind die Vorbereitungen bei den Verbesserun-

gen des weltweiten Monitoring Review and Verification System (MRV) zur Über-

wachung und Kontrolle der weltweiten Emissionen. Dieser auf den ersten Blick eher 

technisch anmutende Tagungspunkt ist aber entscheidend für die Bestimmung der zu 

erbringenden Emissionsverpflichtungen auf globaler und nationaler Ebene sowie deren 

Überprüfung. Die Studie von Rogelj et al. (2011a) zeigt, dass die offiziellen Angaben 

der Länder über historische Treibhausgasemissionen niedriger sind als unabhängige 

Schätzungen und Messungen wie zum Beispiel die des IPCC. Entsprechend argumen-

tieren die Autoren, dass unter der Berücksichtigung dieser Differenz größere Emis-

sionsreduktionen nötig seien, um zum Beispiel das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen. Darü-

ber hinaus stellen die Harmonisierungsanstrengungen bei dem MRV einen wichtigen 

Schritt für die gemeinsamen Anstrengungen bei der Bekämpfung des Klimawandels 

dar. Der Grund ist, dass Länder wie zum Beispiel China noch sehr zurückhaltend sind, 

ihre Emissionsmessungen und Schätzungen transparent darzustellen, und Annäherun-

gen bei der Messung erste Schritte für einen offeneren Dialog und gemeinsame An-

strengungen sind. Auch bei diesem Punkt wurden in und seit Cancun aber schon ent-

sprechende Vorschläge erarbeitet (Schmidt 2011). Wichtige Punkte dabei sind, dass 

Industrieländer nicht wie bislang jährlich, sondern zweimal im Jahr ihre Fortschritte bei 

der Emissionskontrolle offenlegen und Entwicklungsländer helfen, effektive und trans-

parente Methoden zur Emissionsabschätzung zu implementieren. 

Schlussfolgerungen  

Der Klimawandel schreitet schneller voran als in der Vergangenheit vorhergesagt und 

macht eine drastische Verringerung der Emissionen von Treibhausgasen immer dring-

licher. Die Staatengemeinschaft hat zwar als Ziel anerkannt, die Erwärmung der Erde 

in diesem Jahrhundert auf 2° C zu beschränken, auf entsprechende Maßnahmen hat 

man sich aber bislang nicht einigen können. Dafür wären nach neuesten Berechnun-
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 gen eine Halbierung der weltweiten Emissionen bis 2050 und ein Rückgang um 80 bis 

90 Prozent bis zum Ende dieses Jahrhunderts mindestens nötig. Das gälte auch nur, 

wenn umgehend die Kontrolle der Emissionen beginnen würde. Kommt bis 2020 kein 

Klimaabkommen zustande, so würde auch eine 100-prozentige Reduktion der Emissi-

onen den Anstieg der Erdtemperatur nicht auf 2° C begrenzen können. Die Realität ist, 

dass die CO2-Emissionen nach einem kurzen Einbruch im Jahr 2009 wieder unvermin-

dert weiter ansteigen, wobei China die USA als größter Emittent überholt hat und zu-

gleich für den größten Teil des Anstiegs der Emissionen verantwortlich ist. 

Die Schwierigkeiten, dass trotz eines Konsenses über die Notwendigkeit des Klima-

schutzes keine Einigung erzielt werden kann, liegen in dem Konflikt über die Aufteilung 

der Reduktionsverpflichtungen und deren Finanzierung. Insbesondere China und den 

USA kommt dabei besondere Verantwortung zu, vereinigen sie doch alleine fast die 

Hälfte der weltweiten Emissionen auf sich. Während die USA pro Kopf der Bevölkerung 

fast dreimal so viele Emissionen verursachen, erzeugt China sein Sozialprodukt mit 

zwei- bis dreimal so hoher Emissionsintensität wie die Industrieländer und könnte seine 

Emissionen mithilfe geeigneter Energietechnologien einfach reduzieren. Bisher ist aber 

kein Kompromiss abzusehen, wie der Konflikt gelöst werden kann, der sich auftut 

zwischen der moralischen Verpflichtung, hohe Pro-Kopf-Emissionen drastisch zu 

verringern, und dem Ziel, möglichst ineffiziente Nutzungsformen fossiler Energieträger 

zu beenden. 

Das Kyoto-Protokoll hat trotz vieler Unzulänglichkeiten dazu beigetragen, dass 

marktwirtschaftliche Instrumente in den Klimaschutz Einzug nehmen konnten. Die fle-

xiblen Mechanismen, insbesondere der Clean Development Mechanism, mit dem Kli-

maschutzprojekte in Entwicklungsländern durchgeführt werden und für die Emissions-

rechte ausgegeben werden, hat zusammen mit dem europäischen Emissionshandels-

system zu einem Markt für CO2-Emissionsrechte geführt. Diese Entwicklungen haben 

dazu beigetragen, dass CO2-Emissionen für Unternehmen ein kalkulierbarer Kosten-

faktor geworden sind. Eine wichtige Aufgabe für die Verhandlungen in Durban besteht 

darin, die flexiblen Mechanismen in einer Fortschreibung des Kyoto-Protokolls zu er-

halten. Wenn dies nicht in Durban möglich ist, so sollten zumindest die Weichen für 

eine Übereinkunft in der nächsten Vertragsstaatenkonferenz in Katar gestellt werden. 

Die Europäische Union und insbesondere Deutschland spielen dabei eine wichtige 

Rolle. Nicht nur sind sie bereit, ambitionierte Klimaschutzverpflichtungen in ein Klima-

abkommen einzubringen. Die EU kann auch durch das europäische Emissionshan-

delssystem den inzwischen etablierten Markt für Emissionsrechte weiterhin aufrechter-

halten und damit die Basis für den notwendigen langfristigen Umbau der weltweiten 

Energiesysteme legen. Ohne einen Preis für CO2-Emissionen wird dieser Umbau mit-

tel- und langfristig in einer marktwirtschaftlich organisierten Weltwirtschaft weder mög-

lich noch effizient sein. 

Die Chancen, dass es in Durban zu einer Übereinkunft über Emissionsgrenzen oder 

einer Verlängerung oder gar einer Neuauflage des Kyoto-Protokolls kommen wird, sind 
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 außerordentlich gering. Dagegen bestehen berechtigte Chancen auf Einigung in eini-

gen anderen Themenbereichen, die auch von großer Bedeutung für den Klimaschutz 

und die Anpassung an den Klimawandel sind. Die Einrichtung von Fonds, mit denen 

die Anpassung der Entwicklungsländer an den Klimawandel finanziert werden kann, 

sollte von Erfolg beschieden sein, wenn die Industrieländer nicht unglaubwürdig wer-

den wollen. Auch Fortschritte bei der Hilfe zum Technologietransfer könnten erste 

Schritte zu einem wirksamen weltweiten Klimaschutz darstellen. 

Wenn die Weltgemeinschaft nicht innerhalb der nächsten Jahre den Grundstein für 

ein wirksames Klimaschutzprogramm legt, wird das in Cacun vereinbarte Ziel, den An-

stieg der Erdtemperatur auf 2° C zu begrenzen, nicht mehr verwirklicht werden können. 

Wünschenswert wäre sicherlich ein Abkommen über eine Beschränkung der globalen 

Emissionen von Treibhausgasen, aber auch ein System von unilateralen Verpflichtun-

gen könnte dies erreichen. Von beiden sind die Vertragsstaaten des Klimarahmenpro-

gramms noch weit entfernt. Wichtig wird es deshalb sein, in Durban die Grundlage für 

weitere Schritte hin zu einem wirksamen Klimaschutz zu legen. Viel Zeit wird nicht 

bleiben, wenn die Menschheit vor einem gefährlichen Klimawandel geschützt werden 

soll. 
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